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1. Die Justizministerinnen und Justizminister haben sich mit dem Phänomen 

beschäftigt, dass einzelne wenige Klägerinnen und Kläger eine Vielzahl von 

vornherein offensichtlich erfolgloser Verfahren vor den Sozialgerichten führen. Sie 

sehen hierin eine große Belastung für die Funktionsfähigkeit der 

Sozialgerichtsbarkeit. Dies geht zulasten derjenigen, die auf die schnelle 

gerichtliche Durchsetzung ihrer materiellen Rechte angewiesen sind. 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister sind der Auffassung, dass die 

Gerichtskostenfreiheit des sozialgerichtlichen Verfahrens als Ausfluss des 

Sozialstaatsprinzips und der Garantie des effektiven Rechtsschutzes beibehalten 

werden muss. Gleichwohl gibt es Reformansätze, einem Missbrauch im Einzelfall 

entgegenzuwirken. 



3. Sie bitten den Bundesminister der Justiz, gegenüber dem Bundesminister für Arbeit 

und Soziales einen Reformprozess anzustoßen mit dem Ziel zu prüfen, dass die 

Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit dieser Problematik ohne Einschränkung der 

Gewährleistung eines effektiven Rechtsschutzes besser begegnen können. 

 

4. Die Justizministerinnen und Justizminister bitten die Vorsitzende der 

Justizministerkonferenz, die Arbeits- und Sozialministerkonferenz von diesem 

Beschluss in Kenntnis zu setzen. 

 

 


